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Sinne werden wir auch für das gute Recht der evangelischen Kirche auf
selbständige Regelung ihrer inneren Einrichtungen eintreten.

Die konfessionelle christliche Volksschule erachten wir für die Grund¬
lage der Volkserziehuug und für die wichtigste Bürgschaft gegen die
zunehmende Verwilderung der Massen und die fortschreitende Auf¬
lösung aller gesellschaftlichen Bande.

Wir bekämpfen den vielfach sich vordrängenden und zersetzenden
jüdischen Einfluß auf unser Volksleben.

Wir verlangen für das christliche Volk eine christliche Obrigkeit und
christliche Lehrer für christliche Schüler.

2. Wir wollen die für unser Vaterland gewonnene Einheit auf
dem Boden der Reichsverfassung in nationalem Sinne stärken und aus¬
bauen. Wir wollen, daß innerhalb dieser Einheit die berechtigte Selb¬
ständigkeit und Eigenart der einzelnen Staaten und Stämme gewahrt
werde.

Wir wollen in Provinz, Kreis und Gemeinde eine Selbstverwaltung
erhalten, gegründet nicht auf das allgemeine Wahlrecht, sondern auf
die natürlichen Gruppen und organischen Gliederungen des Volkes.

3. Wir wollen die Monarchie von Gottes Gnaden unangetastet er¬
halten wissen und bekämpfen, bei gesetzlich gesicherter bürgerlicher Frei¬
heit für alle und bei wirksamer Beteiligung der Nation an der Gesetz¬
gebung, jeden Versuch, die Monarchie zugunsten eines parlamentarischen
Regimentes zu beschränken.

4. Wir können nur eine solche Weiterbildung unseres öffentlichen
und privaten Rechtes als segensreich anerkennen, welche, auf den realen
und geschichtlich gegebenen Grundlagen fußend, den Bedürfnissen der
Gegenwart gerecht wird und damit die Stetigkeit unserer gesamten
politischen, sozialen und geistigen Entwickelung sichert.

Wir erwarten, daß das neue Bürgerliche Gesetzbuch von deutsch¬
nationalem Rechtsbewußtsein getragen werde.

5. Für die gebotene Sparsamkeit bei allen öffentlichen Ausgaben
in Reich und Staat treten wir ein zur Erhaltung der wirtschaftlichen
Wohlfahrt und der Steuerkraft des Volkes.

6. Wir sehen in der vollen Wehrkraft des deutschen Volkes eine
unerläßliche Bedingung für die Machtstellung der Nation und für die
Erhaltung des Friedens.

7. Die maßvolle Fortführung einer zielbewußten Kolonialpolitik
unter dem Schutze des Reiches werden wir unterstützen.

8. Wir stehen auf dem Boden der Allerhöchsten Botschaft vom
17. November 1881, welche die Grundsätze des praktischen Christentums
in der Gesetzgebung zur Geltung bringt.

Die auf Grund dieser Botschaft erlassenen Gesetze betreffend die
Einrichtung von Krankenkassen, die Versicherung gegen Unfall und die
Jnvaliditäts- und Altersversicherung bedürfen der Vereinfachung.


